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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §101 Abs1;

BauO Wr §101 Abs3;

BauO Wr §134 Abs3;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Nach § 101 Abs. 1 Wr BauO kommt es auf die Feuerbeständigkeit der Feuermauer, nicht aber auf das konkret

verwendete Baumaterial an, aus dem die Feuermauer besteht. Aus dem Zustimmungsrecht des Nachbarn lässt sich

damit kein Rechtsanspruch darauf ableiten, dass zur Herstellung der Feuermauer ein ganz bestimmtes Baumaterial

(nämlich nur Mauer- oder Ziegelwerk) verwendet wird. Vielmehr lässt sich aus dem Zustimmungsrecht nur ableiten,

dass in einer Feuermauer eine ÖCnung nicht ohne Zustimmung erfolgen darf.Nach Paragraph 101, Absatz eins, Wr

BauO kommt es auf die Feuerbeständigkeit der Feuermauer, nicht aber auf das konkret verwendete Baumaterial an,

aus dem die Feuermauer besteht. Aus dem Zustimmungsrecht des Nachbarn lässt sich damit kein Rechtsanspruch

darauf ableiten, dass zur Herstellung der Feuermauer ein ganz bestimmtes Baumaterial (nämlich nur Mauer- oder

Ziegelwerk) verwendet wird. Vielmehr lässt sich aus dem Zustimmungsrecht nur ableiten, dass in einer Feuermauer

eine Öffnung nicht ohne Zustimmung erfolgen darf.
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